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Nebenkosten für Veranstaltungen 
 
Wenn Sie eine Veranstaltung planen, müssen Sie mit folgenden Nebenkosten rechnen: 
 
Fahrtkosten:  Je nach Entfernung, die die Künstler zurückzulegen haben. 
   Viele Künstler haben allgemeine Fahrtkosten bereits in ihre Gage 
   mit eingerechnet. Fragen Sie aber vorsichtshalber immer nach event. 

Fahrtkosten, wenn Sie nicht ausdrücklich in unseren Angeboten 
aufgeführt sind. 

 
MWSt.:  Die MWSt. kann 19% oder 7% betragen. 

Das kommt darauf an wie die Künstler von ihrem zuständigen 
Finanzamt veranlagt worden sind. 

 
Ausländersteuer: Für Künstler aus dem Ausland muss in Deutschland 

Ausländersteuer und Sozialabgabe an das zuständige Finanzamt 
abgeführt werden. Die MWSt. bleibt dadurch unberührt. Für Künstler 
aus dem Ausland, die in Deutschland angemeldet sind und Steuern 
an das deutsche Finanzamt abführen, braucht keine 
Ausländersteuer bezahlt werden. 

 Deshalb Vorsicht! Lassen Sie sich vorher eine schriftliche 
Bestätigung geben, wenn ein Künstler oder eine Band aus dem 
Ausland (wie z.B. Österreich) angibt, dass für sie keine 
Ausländersteuer in Deutschland anfällt. 

        Bei Solisten:    Bei Künstlergruppen: 
 Lohnsteuer                  25%    25% 
 Umsatzst.:19%(von 25%)        4,75% 7%(von 25%)   1,75% 
 Zwischensumme      29,75%   26,75% 
 Solizuschlag 5,5%(von 29,75%)   1,64%     1,47% 
 Steuereinbehalt     31,39%   28,22% 
 
Gema: Sie müssen Ihre Veranstaltung bei der GEMA anmelden. 
 Die können Sie direkt bei ihrer Gema (Sitz in versch. Städten) oder 

bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung tun. 
 Die Abgabe richtet sich nach der Größe und Dauer ihrer 

Veranstaltung. Es gibt auch Gema-Pauschalbeträge. 
 Bitte erkundigen Sie sich auch hier vorher. 
 
KSK: Künstlersozailabgabe, 
 Die Künstlersozialabgabe ist für die Renten- und 

Krankenversicherung der Künstler eingerichtet. 
 Um diese KSK abführen zu können muss man bei der KSK gemeldet 

sein. Da Sie als Veranstalter wahrscheinlich nicht gemeldet sind, 
wird Ihnen die KSK vom Künstler oder von der Agentur in Rechnung 
gestellt und an die KSK abgeführt. 

 Die KSK – Abgabe beträgt derzeit 5,8% von der Nettogage. 
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Übernachtungs- Auch hier bitte vorsichtshalber noch einmal nachfragen, wenn keine 
Kosten: Übernachtungskosten in den Angeboten aufgeführt sind. 
 Manche Künstler fahren auch Nachts noch nach Hause. 
 Wir klären Sie vorher darüber auf, wie viele Zimmer Sie buchen 

müssen. 
 
 
 
Kosten für Technik: Vor allem Bands haben meist ihre eigene Technik dabei. 
 Diese sollte auch in der Gage enthalten sein. 
 Sänger, die mit Halbplayback auftreten haben meist keine eigene 

Technik. Diese muss dann vom Veranstalter gestellt und bezahlt 
werden. Lassen Sie sich genaue Aufstellungen (Technikrider) über 
die Technik und den Kosten dafür geben, die Ihr Künstler benötigt. 

 
Sicherheit: Für größere Veranstaltungen ist es ratsam einen Sicherheitsdienst 

oder die Feuerwehr zu beauftragen. 
 Auch eine vorher abgeschlossene Versicherung ist sinnvoll. 
 
Wir wünschen jetzt alles Gute zu Ihrer Veranstaltung und hoffen Sie gut mit Informationen 
versorgt zu haben. 
 
Das PECO – Marketing Team  
 
 
 
 
 
 
 
 


